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An die 
Mitglieder des 
Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

Einheitslastenabrechnung in Nordrhein-Westfalen 

Hier: Einigung zwischen Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden 

 

Zusammenfassung: 

 
Landesregierung und kommunalen Spitzenverbände haben sich über die nach dem Urteil 

des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) erforderliche Neugestal-

tung der Einheitslastenabrechnung in Nordrhein-Westfalen nach Maßgabe folgender Eck-

punkte geeinigt: 

• Die vertikale und horizontale Umsatzsteuerverteilung wird rückwirkend ab dem Jahr 2007 

in die Einheitslastenabrechnung einbezogen. Auf diese Weise partizipieren die Kommunen 

auch an der Entlastung, die das Land durch die Übertragung von 7 Umsatzsteuerpunkten 

vom Bund erhalten hat; 

• Zusätzlich werden bei der Berechnung der Lasten aus dem Länderfinanzausgleich im en-

geren Sinne die nicht einheitsbedingten Effekte (sog. „Färber“-Faktor) zugunsten der Kom-

munen nunmehr in Höhe von 550 Mio. Euro (statt bislang 440 Mio. Euro) berücksichtigt und 

die Kommunen damit weiter entlastet. 

• Der Verzicht des Landes auf Rückforderungen bzgl. der Abrechnungsjahre 2007 und 2008 

wird aufrechterhalten. 

• Das Einheitslastenabrechnungsgesetz wird zeitlich befristet. Die letztmalige Abrechnung 

der Einheitslasten ist für das Jahr 2019 vorgesehen. 

Durch die vereinbarte Neuregelung erhält die Kommunale Ebene im Jahr 2013 Abrech-

nungsmittel in einer Größenordnung von rund 275 Mio. Euro (Abrechnung der Jahre 2007 

bis 2011). In den Folgejahren ist mit positiven Abrechnungsbeträgen zwischen rund 130 

und 155 Mio. Euro zu rechnen. Die strukturelle Verbesserung gegenüber der alten Abrech-

nungsmethodik beläuft sich für die Jahre 2007 bis 2016 auf über 1 Milliarde Euro. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes (GFRG) sind die Kommunen bis zum 

Jahr 2019 zu rund 40 v. H. an den an den verbleibenden Lasten des jeweiligen Landes aus 

der Einbeziehung der neuen Länder und West-Berlins in den Länderfinanzausgleich zu betei-

ligen. Nachdem die Rechtsgrundlage für diese Beteiligung in Nordrhein-Westfalen bereits 

infolge des Urteils des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen  

(VerfGH NRW) vom 11.12.2007 überarbeitet und im Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW 
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(ELAG) im Frühjahr 2010 neu geregelt wurde, muss nun – infolge des Urteils des  

VerfGH NRW vom 08.05.2012 – eine erneute Überarbeitung erfolgen (vgl. dazu RS LKT 

NRW Nr. 0276/12 vom 08.05.2012 und Nr. 0284/12 vom 11.05.2012). Mit dem Urteil vom 

08.05.2012 waren zwei Kernvorschriften des ELAG (ELAG) – § 2 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 

Abs. 1 Nr. 1 –, das diese Beteiligung für die Jahre 2007 bis 2019 regelt, für nichtig erklärt 

worden. 

 

Hierzu wurden Verhandlungen zwischen dem Land – vertreten durch das Ministerium für 

Inneres und Kommunales (MIK NRW) und das Finanzministerium (FM NRW) – und den 

kommunalen Spitzenverbänden geführt, die nunmehr – nach Zustimmung des Vorstandes 

des Landkreistages Nordrhein-Westfalen am 14.06.2013 – zum Abschluss gekommen sind. 

Das heute mit der beigefügten gemeinsamen Presseerklärung (Anlage 1) der Öffentlichkeit 

vorgestellte Ergebnis wird in eine Neuregelung von Bestimmungen des ELAG bis Ende des 

Jahres münden. 

 

A. Ergebnis der Verhandlungen 

 

Die Verhandlungen hatten zum Ziel, sämtliche Stufen des bundesgesetzlichen Länderfinanz-

ausgleichs bei der Ermittlung der Einheitslasten zu berücksichtigen, insbesondere die im 

Rahmen der Integration der neuen Länder und Berlins in den Länderfinanzausgleich erfolgte 

und das Land entlastende Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder im Jahr 1995 von 

zuvor 37 auf 44 Prozentpunkte. In den Verhandlungen hat das Land darauf beharrt, dass 

das bisherige Abrechnungssystem des ELAG im Hinblick auf die Ableitung der Belastung aus 

dem Länderfinanzausgleich im engeren Sinne (Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit 

und sog. Niveausprung) – die Hauptkritikpunkte der kommunalen Seite – in sich schlüssig 

und durch den VerfGH NRW in dessen Entscheidung vom 08.05.2012 bestätigt worden sei. 

Tatsächlich hatte der VerfGH NRW die auf Grundlage verschiedener finanzwissenschaftlicher 

Gutachten geführte Auseinandersetzung nicht gelöst, sondern die genannten Bestimmungen 

des ELAG allein wegen der nicht vollständigen Abbildung des Länderfinanzausgleichs ver-

worfen: Vorliegend war der sog. Umsatzsteuervorwegausgleich unberücksichtigt geblieben. 

Nach der Auffassung des Landes sollte daher nur die durch den VerfGH NRW explizit aufge-

worfene Frage der Berücksichtigung der Ent- und Belastungen aus der Erhöhung des Um-

satzsteueranteils der Länder um 7 Punkte seit 1995 behandelt werden. Die kommunale Sei-

te dagegen hat in den Verhandlungen auch den Länderfinanzausgleich im engeren Sinne 

unverändert als Verhandlungsgegenstand behandelt: So ist nach kommunaler Auffassung 

sowohl die Höhe als auch die Fortdauer des sog. Niveausprungs im Länderfinanzausgleich 

fraglich. Da das Land jedoch jede Bewegung im Bereich des Länderfinanzausgleichs im en-

geren Sinne als eine solche ansah, die die verfassungsrechtlich gebotene Schlüssigkeit sei-

nes Abrechnungssystems zerstören würde – und damit auch vor dem VerfGH NRW erneut 

angreifbar machte – , musste ein Ergebnis erreicht werden, dass die Schlüssigkeit des Ab-
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rechnungssystems wahrt und gleichzeitig die Berücksichtigung des erhöhten Umsatzsteuer-

anteils der Länder sicherstellt. 

 

1. Einbeziehung der Umsatzsteuerkomponente 

 

Hintergrund ist dabei, dass der Bund den Ländern zum 01.01.1995 zu deren Kompensation 

angesichts der Belastung aus der Aufnahme der neuen Länder und Berlins in den Länderfi-

nanzausgleich 7 zusätzliche Punkte des Umsatzsteueraufkommens gewährte. Das Land hat-

te bislang weder diese Entlastung (7 USt-Punkte) noch die – wiederum aus dieser Entlas-

tung folgende – Belastung (Mehrbelastung im Umsatzsteuerausgleich) als Einheitslast defi-

niert. An beiden Elementen sind die Kommunen über den Steuerverbund bisher lediglich mit 

23 Prozent (nominaler Verbundsatz) beteiligt. Ziel der ELAG-Ergänzung soll es sein, den 

Saldo aus der Entlastung in diesem Bereich und der damit verbundenen Belastung zu bilden 

und die Kommunen im Verhältnis ihrer Steuerkraft an diesem positiven bzw. negativen Sal-

do zu beteiligen. Im Anschluss müssen die bereits über den Steuerverbund erbrachten Vor-

leistungen der Be- und Entlastungsebene angerechnet werden (1,17 Verbundsatzpunkte). 

 

Im Wege der Neuregelung wird damit nun die Differenz aus entlastender Komponente (sie-

ben Umsatzsteuerpunkte) und belastender Komponente (Umsatzsteuerausgleich) gebildet 

(vgl. dazu die Berechnungen, Anlagen 2 und 3). Die verbleibende Differenz wird nun bei 

der Einheitslastenabrechnung (vgl. die neue Abrechnungstabelle, Anlage 4) berücksichtigt 

und zwar sowohl bei Ermittlung des Gesamtsolidarbeitrags des Landes (Anlage 4, dort Zei-

le 3) als auch – in Höhe des Verbundsatzes – bei der Erbringung der kommunalen Finanzie-

rungsbeteiligung (Anlage 4, dort Zeile 7). 

 

2. Erhöhung des „Färber“-Faktors 

 

In den Verhandlungen hatten die kommunalen Spitzenverbände auch vor diesem Hinter-

grund unverändert die Frage der Höhe der Einheitslast des Landes (sog. Niveausprung) und 

ihrer Fortdauer thematisiert. Dabei konnte erreicht werden, dass das Land der kommunalen 

Seite – ohne seine Abrechnungssystematik in Frage zu stellen – insofern entgegen kommt, 

als ein bei der Abrechnung genutzter pauschaler Abzug von der Einheitslast (der nach der 

Autorin des entsprechenden Gutachtens, Prof. Dr. Gisela Färber, benannte „Färber“-Faktor), 

der derzeit in Höhe von 440 Mio. Euro zugunsten der Kommunen berücksichtigt wird, rück-

wirkend mit einer Gewichtung von 550 Mio. Euro in die Berechnungen eingesetzt wird. Da-

mit ist das Land auch zu einem Entgegenkommen in dem bisher hoch umstrittenen Bereich 

der Abrechnung des Länderfinanzausgleichs im engeren Sinne bereit: 

 

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes (GFRG) sind die Gemeinden bis zum 

Jahr 2019 zu rund 40 v.H. an den Einheitslasten des Landes NRW zu beteiligen. Neben der 

Anlage 2



 - 4 - 

verbleibenden und weitgehend unstreitigen Belastung der Länder in Zusammenhang mit 

dem „Fonds deutscher Einheit“ (Anlage 4, Zeilen 2 und 6) ergeben sich Einheitslasten auch 

aus der 1995 erfolgten Einbeziehung der neuen Länder und Berlins in den bundesstaatlichen 

Finanzausgleich (sog. Einheitslasten im Länderfinanzausgleich im engeren Sinne). Diese 

Einheitslasten hatte der Landesgesetzgeber im beanstandeten Einheitslastenabrechnungs-

gesetz (ELAG) für die Jahre 2007 bis 2019 neu geregelt: Während er bis zum Jahr 2006 

darauf abgestellt hatte, welche Zahlungen das Land tatsächlich in den Länderfinanzaus-

gleich leistet (sog. Zahllastenansatz), legt die im ELAG geschaffene, für die Jahre ab 2007 

zur Anwendung kommende Abrechnungsmethodik weitergehende Einheitslasten zugrunde. 

Ausgangspunkt ist dabei die durch die Einbeziehung der neuen Ländern in den Länderfi-

nanzausgleich ausgelöste sog. Niveauverschiebung, die das Land auf der Basis des sog. 

Lenkgutachtens mit 103 Euro je Einwohner beziffert (siehe Anlage 4, dort oberste Abrech-

nungszeile). 

 

In Anlehnung an das von den kommunalen Spitzenverbänden vorgelegte Färber-Gutachten 

hat das Land hiervon bisher 440 Mio. Euro als „nicht einheitsbedingt“ abgezogen. Dieser 

sogenannte Färberfaktor wird nun auf 550 Mio. Euro erhöht (Anlage 4, dort Zeile 1b). Die 

so ermittelten Einheitslasten werden außerdem um den sogenannten Anpassungsfaktor Ost 

(Anlage 4, dort Zeile 1a) bereinigt. An dem auf diesem Weg (einschließlich der Belastung 

aus der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit) ermittelten Gesamtsolidarbeitrag des 

Landes werden die Kommunen in Höhe ihres Anteils an der Steuerverteilung zwischen Land 

und Gemeinden berücksichtigt (vgl. dazu die Berechnung des Steuerkraftverhältnisses, An-

lage 4). 

 

3. Bestand Forderungsverzichts für die Jahre 2007 und 2008 

 

Das Land steht weiter zu seiner Zusage, dass es für die Jahre 2007 und 2008 keine Rück-

forderungen gewährter Zahlungen geben wird: 

 

Für die Jahre 2006, 2007 und 2008 hatte das Land Abschläge in Höhe von insgesamt 650 

Mio. Euro (2006: 280 Mio. Euro, 2007: 220 Mio. Euro, 2008: 150 Mio. Euro) als Abschläge 

ausgezahlt (siehe Anlage 4, Zeile 12). Da diese Abschläge nach einem anderen Vertei-

lungsmechanismus als die endgültige Einheitslastenabrechnung ausgezahlt worden waren, 

hätte das Land theoretisch Rückforderungsansprüche in erheblicher Höhe für die Jahre 2007 

und 2008 geltend machen können. Die Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzen-

verbänden und den Landesvertretern standen daher von vornherein unter der Bedingung, 

dass der hierzu im Einheitslastenabrechnungsgesetz ursprünglich erklärte Forderungsver-

zicht aufrechterhalten wird. Dazu hat sich das Land bereit erklärt. Für die Jahre 2007 und 

2008 hat das Land zugesichert, keine Zahlungen zurückzufordern. 
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4. Befristung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 

 

Ebenso wie das derzeit geltende Finanzausgleichsgesetz des Bundes ist das Einheitslasten-

abrechnungsgesetz Nordrhein-Westfalen zeitlich befristet. Die letztmalige Abrechnung der 

Einheitslasten ist deshalb für das Jahr 2019 vorgesehen. Sollte es in der Zwischenzeit zu 

Veränderungen des Umsatzsteuersatzes kommen, sichert die Landesregierung den Kommu-

nen eine faire Lösung zu: 

 

Den kommunalen Verhandlungsführern war eine eindeutige und verbindliche Befristung der 

neuen Abrechnungsmethode ein wichtiges Anliegen, um eine Beendigung der kommunalen 

Beteiligung an den Einheitslasten des Landes durch das Einheitslastenabrechnungsgesetz 

mit Auslaufen des Solidarpakts II sicherzustellen. Hintergrund ist, dass durch die auf der 

Basis des Lenk-Gutachtens errechnete Einheitsbelastung in Höhe von 103 Euro je Einwoh-

ner, die durch den Ostfaktor über die Laufzeit des Solidarpakts II nur unwesentlich nach 

unten korrigiert werden dürfte, theoretisch eine „Ewigkeitslast“ konstruiert werden könnte. 

Dem kann nun die gesetzliche Befristung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes entgegen-

gehalten werden. 

 

Intensive Diskussionen gab es auch über die Frage, wie mit zwischenzeitlichen Veränderun-

gen des Umsatzsteuersatzes umgegangen werden soll. Sollte es im Zuge der Laufzeit des 

Einheitslastenabrechnungsgesetzes zukünftig zu einer Erhöhung des Umsatzsteuersatzes 

und damit einer weiteren Entlastung des Landes kommen, hat die Landesregierung eine 

faire Lösung zugesichert. 

 

5. Finanzielle Verbesserung / Rückerstattung kommunaler Überzahlung 

 

Durch die vereinbarte Neuregelung erhält die kommunale Ebene in NRW im Jahr 2013 Ab-

rechnungsbeträge in einer Größenordnung von rund 275 Mio. Euro (Abrechnung der Jahre 

2007 bis 2011). 

Die Entlastung in den Folgejahren wird sich voraussichtlich zwischen rund 130 und 155 Mio. 

Euro p.a. bewegen. Dies hängt insbesondere von der künftigen Entwicklung der Steuerein-

nahmen ab. Die gegenüber der ursprünglich im Einheitslastenabrechnungsgesetz vorgese-

henen strukturellen Verbesserungen bei der Abrechnungsmethodik können der Abrech-

nungstabelle (Anlage 3, dort durch Vergleich der Zeilen 15 und 15) sowie der nachstehen-

den Zusammenstellung entnommen werden: 
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Der jährliche finanzielle Vorteil der kommunalen Ebene im Zuge der Verständigung beträgt 

ab 2009 zwischen rd. 108 und 146 Mio. Euro. Über den Zeitraum 2007 bis 2016 beläuft sich 

die strukturelle Verbesserung damit auf über 1 Milliarde Euro. 

 

Durch die Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 ergeben sich kommunale Über- bzw. Unter-

zahlungen (vgl. Anlage 4, Zeile 10). Da die Beträge aus Sicht des Landeshaushalts ausge-

wiesen werden, entsprechen negative Abrechnungsbeträge (-) einem Anspruch der Kom-

munen, positive Beträge (+) einem Forderungsbetrag des Landes. 

 

Bei der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 ergibt sich damit letztlich ein zusätzlicher Ab-

rechnungsbetrag zugunsten der Kommunen in Höhe von rd. 275 Mio. Euro. Dieser setzt sich 

wie folgt zusammen: 

 

• Für die Jahre 2011 und 2012 ergeben sich Forderungsbeträge der Kommunen in Höhe 

von rd. 196 Mio. Euro (2011) und rd. 126 Mio. Euro (2010). Für 2009 hätte das Land ei-

nen Forderungsanspruch in Höhe von rd. 60 Mio. Euro. 

• Aus den Jahren 2007 bestehen kommunale Forderungen in Höhe von rd. 154 Mio. Euro 

(2008) und rd. 73 Mio. Euro (2007). Wegen der schon ausgezahlten Abschläge ergibt 

sich jedoch „unter dem Strich“ (Anlage 4, Zeile 16) für die gesamte kommunale Ebene 

ein Anspruch des Landes. Hier kommt der Forderungsverzicht des Landes für die Jahre 

2007 und 2008 zum Tragen. Das heißt, soweit (auch unter Berücksichtigung der Ab-

schlagszahlungen) offene kommunal-individuelle Forderungen gegen das Land bestehen, 

wird das Land diese abrechnen und durch zusätzliche Landesmittel ausgleichen. Hier ist 

nach Auskunft des Landes mit weiteren Auszahlungen in Höhe von rd. 12,2 Mio. Euro zu 

rechnen. Soweit sich aus der kommunal-individuellen Abrechnung demgegenüber Forde-

rungen des Landes ergeben, greift der Forderungsverzicht. 

Jahr

Kommunale Unter- (-) bzw. 

Überzahlung (+) nach dem ELAG 

(Altstruktur) (in € - Stand: 

14.06.2013)

Kommunale Unter- (-) bzw. 

Überzahlung (+) nach dem ELAG mit 

USt-Berücksichtigung  und "Färber"-

Faktor von 550 Mio. € (in € - Stand: 

14.06.2013)

Differenz zwischen ELAG Altstruktur und 

ELAG mit USt-Berücksichtigung (in € - 

Stand: 14.06.2013)

2007 78.091.158 -169.172.286 -247.263.444

2008 140.110.796 -58.795.720 -198.906.516

2009 -167.661.447 -59.554.262 108.107.185

2010 -6.481.052 126.585.620 133.066.672

2011 68.357.990 196.313.164 127.955.174

2012 35.217.070 143.674.781 108.457.711

2013 7.715.498 153.534.272 145.818.774

2014 -12.191.456 133.180.494 145.371.950

2015 1.413.561 140.844.971 139.431.410

2016 -1.425.586 138.370.524 139.796.110

2017

2018

2019

Anlage 2



 - 7 - 

• Im Ergebnis kommen auf diesem Weg für die Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 Ab-

rechnungsbeträge in Höhe von rd. 275 Mio. Euro zusammen, die sich aus den Abrech-

nungsbeträgen der Jahre 2009 bis 2011 und zusätzlichen kommunal-individuellen Aus-

zahlungsansprüchen zusammensetzen. 

 

 

B. Weiteres Verfahren und Auswirkungen auf die Kreise/Städteregion und Land-

schaftsverbände 

 

Nach Einschätzung des Vorstandes des Landkreistages Nordrhein-Westfalen ist der nach 

jahrelangen Auseinandersetzungen erreichte Kompromiss eine angemessene Lösung. Die 

kommunalen Spitzenverbände haben sich daher dafür eingesetzt, dass dieser Kompromiss 

nun zügig gesetzlich umgesetzt wird, damit die überzahlten Solidarbeiträge der Kommunen 

abgerechnet werden können. 

 

Der Geschäftsstelle liegen bislang keine Modellrechnungen zu den kommunal-individuellen 

Abrechnungen vor. Ebenso wie die kommunale Verfassungsbeschwerde waren auch die Ver-

handlungen zwischen Land und Kommunen auf die vertikalen Aspekte der Einheitslastenab-

rechnung, d. h. die Höhe der Einheitslasten im Verhältnis zwischen Land und kommunaler 

Ebene insgesamt, beschränkt. Die kommunal-individuelle Abrechnung der Einheitslasten 

richtet sich nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz, der verfassungsrechtlich nicht bean-

standet worden ist. Zur Berechnung des endgültigen Abrechnungsbetrags für jede Kommu-

ne wird dabei maßgeblich auf den Anteil jeder Kommune im Abrechnungsjahr am landeswei-

ten Aufkommen der erhöhten Gewerbesteuerumlage abgestellt. Belastungen, die sich für 

die nordrhein-westfälischen Kommunen über die Verbundsatzsystematik ergeben (vgl. An-

lage 4, Zeilen 5 bis 6) werden durch die im kommunalen Finanzausgleich als vorläufige Ab-

geltung gewährten (vgl. z.B. § 2 Abs. 1, Satz 3 GFG 2013) ausgeglichen. 

 

Trotz der damit insgesamt zu erwarteten Zahlungen des Landes an die kommunale Ebene 

gilt somit zwangsläufig, dass es – wie schon bisher – zu Forderungen des Landes an die 

Kreise/Städteregion und Landschaftsverbände kommen wird: Grund ist die Struktur der 

Einheitslastenabrechnung in Nordrhein-Westfalen, die eben eine Vorauszahlung über die 

erhöhte Gewerbesteuerumlage und eine pauschale Erstattung im Rahmen des Steuerver-

bundes (1,17 Verbundsatzpunkte) vorsieht. Dabei entrichten die Kreise/Städteregion und 

Landschaftsverbände – anders als die Gemeinden – naturgemäß keine Vorauszahlung, er-

halten jedoch über den Steuerverbund mit dem Land Anteil an der pauschalen Erstattung. 

Bei der mit dem ELAG erfolgenden – kommunalscharfen – Endabrechnung kommt es folglich 

zu „Nachschuss“-Pflichten der Kreise/Städteregion und Landschaftsverbände, die jedoch das 

bisher Erwartete nicht übersteigen werden. 
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Mit dem Städte- und Gemeindebund und dem Städtetag besteht die gemeinsame Auffas-

sung, dass diese Forderungen an die Kreise/Städteregion und Landschaftsverbände auch in 

Zukunft über die Umlage umlegbaren Aufwand darstellen. 

 

Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass künftige Zahlungen des Landes an die Gemeinden 

auf Grund des ELAG umlagewirksam in dem GFG berücksichtigt werden müssen, zu dem 

diese im Referenzzeitraum kassenwirksam sind. 

 

(vgl. dazu Begründung zu § 10 des Gesetzentwurfs der Landesregierung zu einem Gesetz zur 
Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finan-
ziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit vom 
20.11.2009, LT-Drs. 14/10125, S. 33) 

 

Damit würden Zahlungen des Jahres 2013 im GFG 2015, solche des Jahres 2014 im GFG 

2016 umlagewirksam etc. 

 

Da diese Veränderung jedoch nur auf die Höhe zukünftiger Umlagesätze mindernden Ein-

fluss hätte, die Forderungen des Landes an die Kreise/Städteregion und Landschaftsverbän-

de jedoch zusätzlichen Aufwand darstellen, empfiehlt die Geschäftsstelle den Kreisen/der 

Städteregion und den Landschaftsverbänden unverändert, Rückstellungen für mögliche For-

derungen des Landes aus der Einheitslastenabrechnung – soweit diese vor Ort gebildet wor-

den sind – weder ganz noch teilweise aufzulösen und mit deren Bildung auch in kommenden 

Jahren fortzufahren. 

 

Wann Modellrechnungen zu den kommunal-individuellen Abrechnungsbeträgen vorliegen 

werden, steht noch nicht abschließend fest. Dem üblichen Verfahren würde es entsprechen, 

dass diese zusammen mit der Einbringung des Gesetzentwurfs in das parlamentarische Ver-

fahren – also voraussichtlich nach der Sommerpause – vorgelegt werden. Wegen der gro-

ßen politischen Bedeutung ist aber nicht auszuschließen, dass Modellrechnungen auch schon 

früher veröffentlicht werden. 

 

Über den Fortgang der Angelegenheit werden wir Sie informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Christian von Kraack 

 

Anlagen (nur elektronisch unter www.lkt-nrw.de abrufbar) 
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Land und Kommunale Spitzenverbände einigen sich  

bei der Abrechnung der Einheitslasten  

Gemeinsame Pressemitteilung von Finanzministerium NRW, Ministerium für 

Inneres und Kommunales NRW, Städtetag NRW, Landkreistag NRW und Städ-

te- und Gemeindebund NRW 

Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen haben sich Land und kommunale 

Spitzenverbände bei der Abrechnung der hoch komplexen und bislang streitigen 

Kosten der Deutschen Einheit geeinigt: 

Durch die vereinbarte Neuregelung werden die Kommunen bei der Abrechnung der 

Jahre 2007 bis 2011 in NRW im Jahr 2013 um rund 275 Millionen Euro entlastet. Die 

Entlastung in den Folgejahren wird sich voraussichtlich zwischen rund 130 und 155 

Millionen Euro pro Jahr bewegen. Dies hängt insbesondere von der künftigen Ent-

wicklung der Steuereinnahmen ab. Das teilten Kommunalminister Ralf Jäger, Fi-

nanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans sowie die Präsidenten der kommunalen 

Spitzenverbände, Oberbürgermeister Norbert Bude (Städtetag NRW), Landrat Tho-

mas Hendele (Landkreistag NRW) und Bürgermeister Roland Schäfer (Städte- und 

Gemeindebund NRW) heute in Düsseldorf mit. 

Die Einigung enthält folgende Punkte:  

 Die vertikale und horizontale Umsatzsteuerverteilung wird als Bestandteil des 

bundesstaatlichen Finanzausgleichs nunmehr rückwirkend ab dem Jahr 2007 

in die Einheitslastenabrechnung einbezogen. Auf diese Weise partizipieren die 

Kommunen auch an der Entlastung, die das Land durch die Übertragung von 

7 Umsatzsteuerpunkten vom Bund erhalten hat. Damit setzt das Land eine 

Vorgabe des Verfassungsgerichtshofs NRW um. 
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 Zusätzlich werden bei der Berechnung der Lasten aus dem Länderfinanzaus-

gleich im engeren Sinne die nicht einheitsbedingten Effekte zugunsten der 

Kommunen nunmehr i. H. v. 550 Millionen Euro (statt bislang 440 Millionen 

Euro) berücksichtigt und die Kommunen damit weiter entlastet.  

 Das Land steht auch weiter zu seiner Zusage, dass es für die Jahre 2007 und 

2008 keine Rückforderung gewährter Zahlungen geben wird.  

 Ebenso wie das derzeit geltende Finanzausgleichsgesetz des Bundes ist das 

NRW-Einheitslastenabrechnungsgesetz zeitlich befristet. Die letztmalige Ab-

rechnung der Einheitslasten ist deshalb für das Jahr 2019 vorgesehen. Sollte 

es in der Zwischenzeit zu Veränderungen des Umsatzsteuersatzes kommen, 

sichert die Landesregierung den Kommunen eine faire Lösung zu. 

Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände, Oberbürgermeister Norbert Bu-

de, Landrat Thomas Hendele und Bürgermeister Roland Schäfer erklären: "Nach 

jahrelangen Auseinandersetzungen ist die jetzt gefundene Lösung ein fairer Kom-

promiss. Dieser muss nun zügig umgesetzt werden, damit die Überzahlungen der 

Kommunen bald abgerechnet und zurückerstattet werden können."  

Finanzminister Dr. Walter-Borjans: „Das Land ist bei dieser Verständigung bis an die 

Grenze des finanzwirtschaftlich Vertretbaren gegangen. Es war aber an der Zeit, die-

ses uns von der alten Landesregierung überlassene Problem endlich vernünftig zu 

lösen.“ 

„Unser Ziel, die Einheitslasten fair und zukunftsfest zwischen Land und Kommunen 

zu verteilen, haben wir mit der Neuregelung der Einheitslasten erreicht", erklärte In-

nenminister Ralf Jäger. "Wir sind Partner der Kommunen auf Augenhöhe. Die nun 

auf den Weg gebrachte Regelung ermöglicht eine gerechte Abrechnung der Einheits-

lasten und gibt den Kommunen die nötige Planungssicherheit". 
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